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Ein im Regreßwege in Anspruch genommener
Vormann kann dem klagenden Indossatar gegenüber
nicht einwenden: der Acceptant habe dem Kläger die
Giro-Valuta gegeben und mit ihm verabredet, daß er
den Wechsel protestire, und die eingeklagte
Wechselsumme an ihn, den Acceptanten, abführe
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